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Beschlußempfehlung 
des Vermittlungsausschusses 

zu dem Gesetz zur Änderung des Eisenbahnkreuzungsgesetzes (EKrG) 
- Drucksachen 13/1446, 13/8537,13/9840 — 

Berichterstatter im Bundestag: Abgeordneter Dr. Heribert Blens 

Berichterstatter im Bundesrat: Ministerin Karin Schubert 

Der Bundestag wolle beschließen: 

Das vom Deutschen Bundestag in seiner 210. Sitzung am 11. De-
zember 1997 beschlossene Gesetz zur Änderung des Eisenbahn-
kreuzungsgesetzes (EKrG) wird mit geänderter Überschrift, wie 
aus der Anlage ersichtlich, gefaßt. 

Gemäß § 10 Abs. 3 Satz 1 seiner Geschäftsordnung hat der Ver-
mittlungsausschuß beschlossen, daß lin Deutschen Bundestag 
über die Fassung insgesamt abzustimmen ist. 

Bonn, den 18. Juni 1998 

Der Vermittlungsausschuß 

Dr. Heribert Blens 

Vorsitzender 
und Berichterstatter 

Karin Schubert 

Berichterstatter 
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Anlage 

Gesetz zur Änderung des Eisenbahnkreuzungsgesetzes und anderer Gesetze 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes-
rates das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Änderung des Eisenbahnkreuzungsgesetzes 

Dem § 19 des Eisenbahnkreuzungsgesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 21. März 1971 
(BGBl. I S. 337), das zuletzt durch Artikel 6 Abs. 106 
des Gesetzes vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I 
S. 2378) geändert worden ist, wird folgender Absatz 3 
angefügt: 

„(3) Soweit aufgrund von Artikel 6 Abs. 106 Nr. 4 
des Eisenbahnneuordnungsgesetzes die Erhaltungs-
last für eine Straßenüberführung auf den Straßen-
baulastträger übergegangen ist, hat der Eisenbahn-
unternehmer dafür einzustehen, daß er die Straßen-
überführung in dem durch die Verkehrsbedeutung 
gebotenen Umfang ordnungsgemäß erhalten und 
den erforderlichen Grunderwerb durchgeführt hat. 
Als ordnungsgemäßer Erhaltungszustand gilt eine 
entsprechend seinen Vorschriften durchgeführte Un-
terhaltung der Straßenüberführung bis zum Zeit-
punkt des gesetzlichen Übergangs der Baulast." 

Artikel 2 

Änderung des Investitionsförderungsgesetzes 
Aufbau Ost 

Dem § 2 des Investitionsförderungsgesetzes Auf-
bau Ost vom 23. Juni 1993 (BGBl. I S. 944, 982), das 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 6. März 1997 
(BGBl. I S. 434) geändert worden ist, wird folgender 
Absatz 3 angefügt: 

„(3) Von den Mitteln nach Absatz 1 stellen die Län-
der Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sach-
sen, Sachsen-Anhalt und Thüringen den Gemeinden 
für die Grunderneuerung von Straßenbrücken über 
Schienenwege der ehemaligen Deutschen Reichs-
bahn in den Jahren 1999 bis 2003 jährlich 10 Millio-
nen Deutsche Mark zur Verfügung." 

Artikel 3 

Änderung des Gemeindeverkehrsfinanzierungs

-

gesetzes 

Das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 1988 
(BGBl. I S. 100), zuletzt geändert durch Artikel 6 
Abs. 107 des Gesetzes vom 27. Dezember 1993 
(BGBl. I S. 2378), wird wie folgt geändert: 

1. Dem § 2 Abs. 3 wird folgender Satz angefügt: 

„Abweichend von Satz 1 können in den Ländern 
Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sach-
sen,  Sachsen-Anhalt und Thüringen Maßnahmen 
der Grunderneuerung bis zum 31. Dezember 2003 
gefördert werden, soweit sie Straßenbrücken über 
Schienenwege der ehemaligen Deutschen Reichs-
bahn betreffen. " 

2. § 4 Abs. 1 wird wie folgt gefaßt: 

„(1) Aus den Finanzhilfen des Bundes ist die 
Förderung von Vorhaben nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 
6 bis zu 75 vom Hundert und von Vorhaben nach 
§ 2 Abs. 3 Satz 3 im Rahmen der nach § 10 Abs. 2 
Satz 2 zur Verfügung stehenden Mittel bis zu 90 
vom Hundert der zuwendungsfähigen Kosten zu-
lässig. Soweit die Vorhaben Bestandteil der nach 
§ 6 Abs. 1 erstellten Programme des Bundesmini-
sters für Verkehr sind, beträgt die Förderung bis 
zu 60 vom Hunde rt . " 

3. Dem § 6 wird folgender Absatz 7 angefügt: 

„(7) Für Maßnahmen nach § 2 Abs. 3 Satz 3 stel-
len die dort  genannten Länder ein gemeinsames 
Programm auf. " 

4. § 10 Abs. 2 wird wie folgt gefaßt: 

„ (2) Von den Mitteln nach Absatz 1 kann der 
Bundesminister für Verkehr einen Betrag von 0,25 
vom Hundert , im Benehmen mit den Ländern bis 
zu 0,50 vom Hunde rt , für Forschungszwecke in 
Anspruch nehmen. Von den Mitteln nach Absatz 1 
werden in den Jahren 1999 bis 2003 für die in § 2 
Abs. 3 Satz 3 genannten Maßnahmen jährlich 
10 Millionen Deutsche Mark zur Verfügung ge-
stellt. 20 vom Hundert der Mittel nach Absatz 1, 
abzüglich der Mittel nach Absatz 2 Satz 1, bleiben 
den Vorhaben nach § 6 Abs. 1 vorbehalten. Mit 
Ausnahme der Beträge nach den Sätzen 1 und 2 
sind die Mittel nach den Absätzen 1 und 2 zu ver-
wenden 

1. zu 75,8 vom Hundert für die Länder Baden-Würt-
temberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, 
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rhein-
land-Pfalz, Saarland und Schleswig-Holstein, 

2. zu 24,2 vom Hundert für die Länder Berlin, 
Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sach-
sen, Sachsen-Anhalt und Thüringen." 

Artikel 4 

Inkrafttreten 

Artikel 1 tritt mit Wirkung vom 1. Januar 1994 in 
Kraft. Im übrigen tritt dieses Gesetz am Tage nach 
der Verkündung in Kraft. 


